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Situation zum Anfang des Schuljahres 

(Anträge, Bescheide, Schulen) II

teilnehmende Schulen: 194

183 Schulen aus dem letzten Jahr – 11 neu teilnehmende Schulen

teilnehmende Schüler/innen: 37947

35 Schulen mit konventionellen Erzeugnissen 

159 Schulen ökologische Erzeugnisse.

Budgetplanung Obst/ Gemüse Trinkmilch

zur Verfügung 1.057.147,58 € 337.261,00 €

Bedarf Schulen "Alt" insgesamt 1.025.409,10 € 293.963,70 €

Bedarf Schulen "Neu" insgesamt 53.582,00 € 19.545,75 €

Summe Bedarf 2020/2021 1.078.991,10 € 313.509,45 €

Zusammen Knapp 1,4 Mio. € /Umschichtung:

23.000€ von „Trinkmilch“ zu 

„Obst & Gemüse“ 
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Situation zum Anfang des Schuljahres 

(Anträge, Bescheide, Schulen) II

Zur Zeit sind 44 Anträge beim LLUR eingegangen und beschieden. 

Mehrere Antragsteller/ Lieferanten aus den Vorjahren sind nicht mehr dabei – die Gründe 

sind im Einzelnen nicht bekannt.

Unterschiedliches Verhalten der Schulen: 

 - einige Schulen wollen erst später starten: Beginn in der 2. oder 3. Schulwoche 

bis hin zum Beginn erst nach den Herbstferien.

Probleme der Lieferanten: die Schulen möchten nur Produkte, die direkt und ohne 

weitere Zubereitung an die Kinder abgegeben werden können. 

Aufkommende Fragen: 

• Muss die Vielfältigkeit (3 verschiedene Erzeugnisse je Abrechnungszeitraum) für die 

Corona-Zeit eingehalten werden – „auch wenn es jeden Tag Äpfel gibt, Hauptsache, die 

Kinder bekommen Obst?“

• Kann der Verteilrhytmus (2 x die Woche) geändert werden?
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EU-Schulprogramm Obst, Gemüse und 

Milch rechtliche Grundlagen

VO (EU) 2016/791 zur Änderung der VO (EU) 1308/2013,

VO (EU)  2016/795 des  Rates vom 11. April  2016 zur Änderung der VO (EU) 

1370/2013,

VO (EU)  1306/2013,

Delegierte VO (EU) 2017/40 Ergänzung der VO (EU) 1308/2013, 

Durchführungs-VO (EU) 2017/39 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 

1308/2013 

Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz vom 13.Dezember 2016,

Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogramm-Teilnahmeverordnung vom 26. Mai 2017, 

EU-SchulobstprogrammZustVO vom 06. Juni 2017

Landesrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Abgabe 

von Obst, Gemüse und Milch an Kinder in Schleswig-Holstein (SchulobstRL-SH) 

vom 29.05.2017
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EU-Schulprogramm Obst, Gemüse und 

Milch rechtliche Grundlagen

VO (EU) 2016/791 zur Änderung der VO (EU) 1308/2013,

VO (EU)  2016/795 des  Rates vom 11. April  2016 zur Änderung der VO (EU) 

1370/2013,

VO (EU)  1306/2013,

Delegierte VO (EU) 2017/40 Ergänzung der VO (EU) 1308/2013, 

Durchführungs-VO (EU) 2017/39 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 

1308/2013 

Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogrammgesetz vom 13.Dezember 2016,

Landwirtschaftserzeugnisse-Schulprogramm-Teilnahmeverordnung vom 26. Mai 2017, 

EU-SchulobstprogrammZustVO vom 06. Juni 2017

Landesrichtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Abgabe 

von Obst, Gemüse und Milch an Kinder in Schleswig-Holstein (SchulobstRL-SH) 

vom 29.05.2017



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 6

Konzeption der Durchführung

Bildungseinrichtungen

LLUR

Lieferanten für 

O+G 

Und ggfs.

Milch

MBWK/

Servicestelle

vereinbaren sich, 

liefert Erzeugnisse

Zulassungs- und

Beihilfeverfahren

Verzehrstage

Abrechnungs-

zeiträume

Auswahl 

MELUND/MBWK



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 7

Förderbedingungen für ausgewählte 

Grundschulen und Förderzentren

Förderrahmen: 

- Kostenfrei 100 g Obst/Gemüse und ggfs. 200 ml Trinkmilch gemäß Erzeugnisliste entweder 

ökologische Produkte oder konventionelle Produkte (Festlegung!!!)

- Abgabe kostenfrei, Anlieferung für Schule ebenfalls kostenfrei!!

- 2 Verzehrstage die Woche gemäß Festsetzung je Abrechnungszeitraum

- Teilnahme der gesamten Schule –nicht nur einzelne Klassen-

- Vielfalt beachten: mindestens drei unterschiedliche Erzeugnisse der Erzeugnisgruppe Obst und 

Gemüse im Abrechnungszeitraum!!! Lieferant sollte den Spielraum der Erzeugnisliste nutzen, 

Vertragspartner!

- Schülerzahl gemäß Liefervereinbarung mit Lieferanten ist verbindlich! 

- Lieferung erst wenn der Lieferant den Förderbescheid erhalten hat!

- Lieferant stellt keine Rechnung aus, sondern einen Auszahlungsantrag beim LLUR (Landesamt) mit 

Liefernachweis (Internet) der auch von der Schule zu kontrollieren und zu quittieren ist! 

Berechnung der Erstattung: 

Schülerzahl gemäß Liefervereinbarung und Förderbescheid Lieferant multipliziert mit 

Verzehrstage je Abrechnungszeitraum ergibt max. förderfähige Portionen je 

Abrechnungszeitraum multipliziert mit Portionspauschale
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Liefernachweis für Abrechnungszeitraum, 

Bsp.:

Wenn weniger Portionen, begründen 

(Klassenfahrt o.ä.)



Schleswig-Holstein. Der echte Norden. 10

Konzeption der Durchführung
Erzeugnisliste in Abstimmung mit Gesundheitsministerium 

SH
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Konzeption der Durchführung

Abrechnungszeiträume und Verzehrstage 

Schuljahr 20/21
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Konzeption der Durchführung

Portionspauschalen

(Nettopauschale ohne Umsatzsteuer frei Schule) 
Schuljahr 2020/21

Obst und Gemüse Portion 100 g in € Milch Portion 200 ml in €

konventionell ökologisch konventionell ökologisch

0,34 0,40 0,40 0,45

AMI 2019

Es erfolgt keine Förderung der MWSt., dies entbindet jedoch nicht von einer Steuerpflicht und damit ggfs. der 

Abführung eines Umsatzsteueranteils gegenüber der zuständigen Finanzverwaltung. 
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Förderbedingungen für ausgewählte 

Grundschulen und Förderzentren II

Pflichten der Schule:

Aufbewahrung der Einzellieferscheine

Kontrolle und Quittierung des Liefernachweises des Lieferanten

Lieferanten frühzeitig informieren, wenn Schüleranzahl /Portionen z.B. durch 

Klassenfahrt verringert

Vor-Ort-Kontrollen zulassen (2021)

Ggfs. an Evaluierung teilnehmen

Offizielles Schulposter am Haupteingang der Schule aufhängen (Publizitätspflicht)

Hygieneinformation beachten Corona!!

Pädagogische Begleitmaßnahmen durchführen und dokumentieren und Meldung auf 

Abfrage

Wenn Schulen ihre Pflichten nicht einhalten, können Sie vom Programm ausgeschlossen werden!
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Vor-Ort-Kontrollen
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Vor-Ort-Kontrollen II
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VOK III
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Poster
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Internet: www.Schleswig-Holstein.de/Schulobst

Servicestelle
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Förderbedingungen für ausgewählte 

Grundschulen und Förderzentren III

- Zulassung für das EU-Schulprogramm gilt für ein Schuljahr!

- Zur Fortführung ist eine neue Bewerbung erforderlich!

- Schulen die bereits teilnehmen/teilgenommen haben, werden bevorzugt ausgewählt.

- Achtung insbesondere Förderzentren: Einbeziehung höherer Jahrgangsstufen nur auf 

Antrag beim MELUND! Bitte nochmals prüfen!

- Neuer Bewerbungszeitraum im Frühjahr 2021 für das Schuljahr 2021/22

Gute Beispiele erwünscht!!


